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Finanzhaushaltsgesetz 

Nachtrag vom 22. Oktober 2020 

Der Kantonsrat des Kantons Obwalden 

beschliesst: 

I. 

Der Erlass GDB 610.1 (Finanzhaushaltsgesetz vom 11. März 2010) 
(Stand 1. Januar 2019) wird wie folgt geändert: 

Art.  10 Abs. 1 (geändert) 

1 Der Regierungsrat und der Gemeinderat erstellen jährlich für die auf das 
Budget folgenden fünf Jahre eine rollende Aufgaben- und Finanzplanung. 
Der Regierungsrat erstellt sie in der Form einer Integrierten Aufgaben- und 
Finanzplanung. 

Art.  18 Abs. 1 

1 Das Budget enthält: 

c. (geändert) den Nachweis der Einhaltung der Schuldenbegrenzung ge-
mäss Art. 34 bzw. 34a dieses Gesetzes. 

Art.  24 Abs. 3 (geändert) 

3 Die Erfolgsrechnung kann Rücklagen enthalten. Diese werden im Eigenka-
pital gesondert ausgewiesen. Deren Bildung ist als ausserordentlicher Auf-

wand auszuweisen. Bei der Auflösung werden sie als ausserordentlicher Er-
trag verbucht. 

a. Aufgehoben 

b. Aufgehoben 

http://gdb.ow.ch/data/610.1/de


 

 

Art.  33 Abs. 1 (geändert) 

Haushaltsgleichgewicht beim Kanton (Überschrift geändert) 

1 Das beim Budget und beim Finanzplan maximal erlaubte Defizit bzw. der 
minimal geforderte Überschuss der Erfolgsrechnung sind abhängig vom Net-
toverschuldungsquotienten. 

Art.  33a (neu) 

Haushaltsgleichgewicht bei den Gemeinden 

1 Das kumulierte Ergebnis der Erfolgsrechnung ist mittelfristig auszugleichen, 
d.h. innert acht bis zehn Jahren. 

2 Weist die Bilanz einen Bilanzfehlbetrag aus, so ist dieser im Budget mit jähr-
lich linear mindestens 12,5 Prozent abzutragen. Eine effektive Verbuchung 

in der Rechnung erfolgt nicht. 

Art.  34 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (geändert), Abs. 4 (auf-
gehoben) 

Schuldenbegrenzung beim Kanton (Überschrift geändert) 

1 Die Verschuldung ist zu begrenzen. Der Nettoverschuldungsquotient darf 
nicht über 130 Prozent ansteigen. 

2 Das vom Kantonsrat genehmigte Budget und die dem Budget folgenden 
drei Finanzplanjahre dürfen, solange der Nettoverschuldungsquotient unter 
minus 100 % liegt, höchstens ein Defizit der Erfolgsrechnung von drei Pro-
zent des budgetierten Fiskalertrags aufweisen. Liegt der Nettoverschul-
dungsquotient über minus 100 %, so muss das Gesamtergebnis der Erfolgs-

rechnung folgende Bedingungen einhalten: 

Maximales Budgetdefizit bzw. minimaler Budgetüberschuss (in Prozent des 
Fiskalertrags) = minus 3 % x Nettoverschuldungsquotient. 

3 Für die Vorgabe des zu erstellenden Budgets ist der Stand des Nettover-
mögens bzw. der Nettoschuld gemäss letzter abgeschlossener Jahresrech-
nung sowie die Veränderung des Nettovermögens bzw. der Nettoschuld ge-
mäss Budget des laufenden Jahres, massgebend. Für die folgenden Finanz-
planjahre werden die Veränderungen des Nettovermögens bzw. der Netto-
schuld des jeweiligen Vorjahres berücksichtigt. 

4 Aufgehoben 



 

 

Art.  34a (neu) 

Schuldenbegrenzung bei den Gemeinden 

1 Die Zunahme des Fremdkapitals aus der Investitionstätigkeit ist zu begren-
zen. 

2 Das von der Gemeindeversammlung genehmigte Budget darf höchstens 
ein Defizit der Erfolgsrechnung von zehn Prozent der budgetierten Einkom-
mens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen sowie Gewinn- und 
Kapitalsteuer der juristischen Personen aufweisen. 

3 Der Selbstfinanzierungsgrad der Investitionsrechnung hat über die Zeit-
dauer von zehn Jahren mindestens 100 Prozent zu betragen. Es werden die 
letzten fünf Rechnungsabschlüsse, zwei Budgets sowie drei Finanzplanjahre 
gerechnet. 

4 Vorbehalten bleiben Abweichungen aufgrund: 

a. grösserer ausserordentlicher Ereignisse; 

b. grösserer strategischer Investitionen, sofern der Nettoverschuldungs-
quotient des Durchschnitts der letzten zwei abgeschlossenen Rech-
nungsjahre unter 100 Prozent liegt. Der Nettoverschuldungsquotient 
darf mit der strategischen Investition nicht über 130 Prozent ansteigen; 

c. Spezialfinanzierungen gemäss Art. 49 dieses Gesetzes. 

Art.  35 Abs. 2, Abs. 3 

2 Finanzkennzahlen zweiter Priorität sind: 

a. (geändert) die Nettoschuld in Franken je Einwohnerin und Einwohner 
bzw. bei den Kirchgemeinden je Angehörige und Angehöriger der Kon-
fession; 

3 Für die Berechnung dieser Finanzkennzahlen gelten folgende Definitionen: 

d. (geändert) Nettoschuld in Franken je Einwohnerin und Einwohner bzw. 
je Angehörige und Angehöriger der Konfession: Die Nettoschuld ist das 
Fremdkapital abzüglich des Finanzvermögens oder alternativ berechnet 
das Verwaltungsvermögen abzüglich des Eigenkapitals. Die Kennzahl 
kann berechnet werden mit oder ohne Darlehen und Beteiligungen und 
Grundkapitalien. Sie wird durch die Anzahl Einwohnerinnen und Ein-
wohner bzw. Angehörige der Konfession geteilt. 

Art.  56 Abs. 3 (geändert) 

3 Der Regierungsrat bzw. der Gemeinderat regelt die Einzelheiten in Ausfüh-
rungsbestimmungen bzw. in einem Reglement. 



 

 

Art.  58 Abs. 1 (geändert) 

1 Für die Verwaltungseinheiten sowie für übergreifende Projekte wird ein an-
gemessenes Controlling eingesetzt. 

Art.  71 Abs. 3 (geändert) 

3 Der Regierungsrat bzw. der Gemeinderat regelt die Einzelheiten zur Haus-
haltsführung in Ausführungsbestimmungen bzw. in einem Reglement. 

Art.  103a Abs. 2 (geändert) 

2 Der Regierungsrat kann in Ausführungsbestimmungen Präzisierungen und 
Einschränkungen bezüglich der Pflicht zur Erstellung eines rollenden Aufga-
ben- und Finanzplanes nach Art. 10 bis 13 dieses Gesetzes, zur Geldfluss-
rechnung gemäss Art. 22 Abs. 1 Bst. d und Art. 26 dieses Gesetzes, zur Glie-
derung der Rechnung und des Budgets, zum Anhang und zu den Nachwei-
sen gemäss Art. 27 bis 32 dieses Gesetzes sowie zu den Finanzkennzahlen 
gemäss Art. 35 dieses Gesetzes festlegen. 

II. 

Keine Fremdänderungen. 

III. 

Keine Fremdaufhebungen. 

IV. 

Dieser Nachtrag unterliegt dem fakultativen Referendum. Er tritt – unter Vor-
behalt des Referendums – am 1. Januar 2021 in Kraft. Wird das Referendum 
ergriffen, bestimmt der Regierungsrat das Inkrafttreten. 

Sarnen, 22. Oktober 2020 Im Namen des Kantonsrats 
Die Ratspräsidentin: Cornelia Kaufmann-
Hurschler 
Der Ratssekretär: Beat Hug 

 


